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MERKBLATT ZUM GEWERBLICHEN UMGANG MIT HÜHNEREIERN 
 
Nachfolgende Erläuterungen basieren auf rechtlichen Mindestanforderungen und gelten für 
Hühnereier, die beim Geflügelhalter ab Hof, auf örtlichen Märkten oder im Groß- und Einzelhandel 
angeboten werden. 
 

Alter der Hühnereier Aktion 

 1. Tag Legedatum 
 9. Tag Bis hier Abgabe als „Extra“ oder extra frisch erlaubt (Banderole) 
 22. Tag Ab hier Abgabe an den Verbraucher nicht mehr erlaubt 
 28. Tag Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums 

 
1. Hygieneanforderungen 
Hühnereier sind vom Beginn der Lagerung im Erzeugerbetrieb an bis zur Abgabe an den Verbraucher 
wie folgt zu behandeln: 
 
1.1 Die Eier sind sauber, trocken und frei von Fremdgeruch zu halten sowie wirksam vor Stößen 

und vor Sonneneinstrahlung zu schützen.  
1.2 Sie sind bei vorzugsweise konstanter Temperatur aufzubewahren und zu befördern, die die 

hygienische Beschaffenheit der Erzeugnisse am besten gewährleistet.  
1.3 Sie dürfen nur innerhalb von höchstens 21 Tagen nach dem Legen an den Verbraucher 

abgegeben werden (Mindesthaltbarkeitsdatum abzüglich 7 Tage). 
Hinweis: Der letzte Verkaufstag (21.Tag nach dem Legen) ist nicht auf der Verpackung 

angegeben. Dieser Tag kann nur aus dem Mindesthaltbarkeitsdatum abgeleitet 
werden. 

1.4 Das Mindesthaltbarkeitsdatum beträgt max. 28 Tage nach dem Legen.  
 
2. Kennzeichnungsanforderungen für verpackte Hühnereier 
2.1. Auf der Verpackung  

• Name oder Firma und Anschrift des Betriebes, der die Eier verpackt oder die Verpackung 
veranlasst hat 

• Nummer der Packstelle 
• Güteklasse  
• Gewichtsklasse 
• Anzahl der verpackten Eier 
• Mindesthaltbarkeitsdatum (darf 28 Tage nach dem Legen nicht überschreiten) 
• Ursprungsland, wenn ohne diese Angabe eine Irreführung des Verbrauchers möglich wäre 
• Verbraucherhinweis (Nach dem Kauf bei Kühlschranktemperatur lagern) 
• Angabe der Haltungsart 
• Erläuterung Erzeugercode (auch auf der Innenseite der Verpackungen möglich) 

2.2. Auf dem Ei 
• Erzeugercode  

3. Kennzeichnungsanforderungen für den Lose-Verkauf von Hühnereiern  
Die Angaben sind deutlich sichtbar für den Verbraucher anzubringen. 
 

3.1 SORTIERT 

Bei Abgabe ab Hof, auf 
dem Markt, beim Verkauf 
an der Tür und im 
Einzelhandel 

Auf einem Schild auf oder neben der Ware oder einem 
Begleitzettel: 

• Güteklasse  
• Gewichtsklasse 
• Angabe der Haltungsart 
• Mindesthaltbarkeitsdatum (max. 28 Tage nach dem 

Legen) 
• Erläuterung des Erzeugercodes 

Auf dem Ei: 



 

• Erzeugercode 
 
 
3.2 UNSORTIERT 

Bei Abgabe ab Hof, beim 
Verkauf an der Tür 

Auf einem Schild auf oder neben der Ware oder auf einem 
Begleitzettel: 

• Mindesthaltbarkeitsdatum 

• Angabe der Haltungsart 

örtlicher öffentlicher Markt  
(z. B. Wochenmarkt) 

Auf einem Schild auf oder neben der Ware oder auf einem 
Begleitzettel: 

• Mindesthaltbarkeitsdatum 

• Angabe der Haltungsart 

• Erläuterung des Erzeugercodes 

Auf dem Ei: 

• Erzeugercode 
 

4. Beispiel einer Kennzeichnung (Muster für Schild an der Ware): 
 

 

Haltungsform: 

Ökologische Erzeugung � 

Freilandhaltung � 

Bodenhaltung � 

Käfighaltung � 

Herkunft: 

Deutschland � 

Belgien � 

Niederlande � 

Österreich � 

 

_____________________________  

 

Güteklasse: 

Frische Hühnereier A 

Gewichtsklasse: 

XL � L � M � S � 

Mindestens haltbar bis: Preis / Stück: 

 € 

Verbraucherhinweis: Nach dem Kauf bei Kühlschranktemperatur lagern. 

 
   
E r l ä u t e r u n g  d e s  E r z e u g e r c o d e s    

  Haltungssystem: 0 Ökologische Erzeugung 

Eierkennzeichnung:  1 Freilandhaltung 

  2 Bodenhaltung 

  3 Käfighaltung 

    

  Herkunft: AT Östereich 

  BE Belgien 

Käfighaltung  DE Deutschland 

  NL Niederlande 

Herkunft: Deutschland    

Legehennenbetriebs-Nr.: Gewichtsklasse: XL sehr groß (73g und 

3-DE-0312341 



 

darüber) 

03 = Bundesland L groß (63g bis unter 73g) 

1234 = Legebetrieb M mittel (53g bis unter 63g) 

1 = Stall-Nr. S klein (unter 53g) 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einschlägige 

Rechtsgrundlagen bleiben unberührt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre 
Lebensmittelüberwachungsbehörde.

 


